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1. Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Kalkar über die Ersatz-
bestimmung eines Ratsmitgliedes 

 
Das Ratsmitglied Johannes Heisterkamp (CDU), Eyland 49, 47546 Kalkar, hat durch Erklärung vom 
26.02.2004 gemäß § 37 Ziffer 1 i. V. m. § 38 KWahlG mit sofortiger Wirkung auf das Mandat im Rat der 
Stadt Kalkar verzichtet. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 
(GV NRW S. 454), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2003 (GV NRW S. 766), habe ich am 
26.02.2004 festgestellt, daß Frau Christina Schimmelpfennig, Schloßstraße 44, 47546 Kalkar, nach der 
Reserveliste der CDU für Herrn Johannes Heisterkamp in den Rat der Stadt nachrückt.  
Frau Schimmelpfennig hat durch Erklärung vom 04.03.2004 die Ersatzbestimmung zur Vertreterin im 
Rat der Stadt abgelehnt. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz habe ich am 11.03.2004 festgestellt, daß nunmehr nach der 
Reserveliste der CDU 
 

Frau Kirsten Kohl, 
Uhlandstraße 43, 47546 Kalkar, 

 
für Herrn Heisterkamp in den Rat der Stadt nachrückt. 
 
Gegen die Gültigkeit dieser Ersatzbestimmung können gemäß § 39 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz jeder 
Wahlberechtigte des Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständigen Leiter solcher Parteien und 
Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde innerhalb eines 
Monats nach der öffentlichen Bekanntmachung Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist beim Bürgermeister als Wahlleiter, Rathaus, Zimmer 33, 47546 Kalkar, schriftlich einzu-
reichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Kalkar, den 16. März 2004 
 
S T A D T   K A L K A R 
     Der Bürgermeister 
       als Wahlleiter 

     Gerhard Fonck 
 
 

2. Tagesordnung der Ratssitzung am 1. April 2004 

 
Am Donnerstag, dem 1. April 2004, 18:00 Uhr, findet im großen Sitzungssaal des Rathauses in Kal-
kar eine Sitzung des Rates der Stadt Kalkar mit folgender Tagesordnung statt: 
 

I. Öffentlicher Teil 
 
1. Einführung und Verpflichtung des Ratsmitgliedes Kirsten Kohl 
2. Ersatzwahlen zu den Fachausschüssen des Rates 
3. Ersatzwahl für den Beirat der Freizeitpark Wisseler See GmbH 
4. Benennung eines stellvertretenden Vorsitzenden für den Grundstücks- und Wirtschaftsförde-

rungsausschuß 
5. Bestellung eines Vertreters in den Aufsichtsrat der Touristik-Agentur NiederRhein GmbH 

- TAN -  
hier: Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW 

6. Kenntnisnahme der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2003 gemäß § 93 Abs. 2 GO NRW 
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7. Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 Abs. 1 GO NRW  
8. Bebauungsplan Nr. 074 - Gewerbegebiet Oyweg - 

hier: Aufstellungsbeschluß gemäß § 2 (1) BauGB 
9. 20. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 008/1 - Tiller Feld -  

hier: - Aufstellungsbeschluß gemäß § 2 (1) BauGB 
 - Durchführung der Bürger- und TÖB-Beteiligung gemäß § 13 BauGB 

10. Fragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung 
11. Mitteilungen 

 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 
12. Vorschlagsliste für die Wahl der Hauptschöffinnen und -schöffen für die Amtszeit 2005 bis 

2008 
13. Wahl der Jugendhauptschöffinnen und -schöffen sowie der Jugendhilfsschöffinnen und 

-schöffen für die Amtszeit 2005 bis 2008 
14. Berichte aus den städtischen Gremien 
15. Fragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung 
16. Mitteilungen 

 

Kalkar, den 23. März 2004 
 
Gerhard Fonck 
Bürgermeister 
 
 


